
 
Flächennaturdenkmal (FND) 
 
 
Name: Wiendorfer Pappelwäldchen 
  
gemäß § 4 oder § 6 NatSchAG M-V  
zuständige Gebietskörperschaft 

 
Landkreis Rostock 

 
Landkreis (Juni 1994 bis September 
2011) 

 
Bad Doberan 

* ggf. Landkreis bis 1994 Bützow 

 
Festsetzungen: (Beschlüsse, Verordnungen; auch einstweilige Sicherungen; chronologisch) 
Nr. Bezeichnung der Festsetzung Datum der 

Festsetzung 
In Kraft  
von - bis 

Kopie im 
LUNG M-V 
vorh. 

1 Beschluss des Rates des Kreises Bützow 
vom 25.04.XXX 

25.04.xxx 25.04.xxx Ja 

     
 
Sonstige Informationen 
Verwendete Quelle zur Abgrenzung des Schutzobjektes: TK 25 AS des Landkreises 

Bützow von 1993 (Flächen-
datensatz) 

Wesentlicher Grund der Ausweisung: 
 
Wertvolle Pflanzenart(en)                   Wertvolles Biotop                                           Wertvolle Tierart(en)         
 
Besondere Geologische Bildung        Besondere kulturhistorische Bedeutung      
  

Bemerkungen: Das FND ist gemäß Schreiben des Lkr. Rostock vom Oktober 2012 
seit dem Jahr 2001 erloschen. Der Aufhebungsbeschluss liegt dem 
LUNG M-V nicht vor. 
Das Jahr der Unterschutzstellung ist im Beschluss nicht lesbar. 

Kurzbeschreibung: Pappelanpflanzung mit großem Vorkommen des Breitblättrigem Sitter 
Fläche in Hektar (GIS-Ermittlung) Flächengröße in Hektar (Beschluss) 

1,9 1,75 
 
 

 Nr. DBR 068 


